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2. Für das oben bezeichnete Stadtgebiet wird die 107. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Braunschweig mit der dazu gehörigen Begründung mit 
Umweltbericht in der anliegenden Fassung beschlossen.“
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Aufhebung von Bauleitplänen zuständig ist.
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Begründung mit Umweltbericht (Anlage 2) sind Gegenstand der Änderung, Ziel, Zweck und 
wesentliche Auswirkungen der Planänderung zu entnehmen.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 30. Juni  
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Während der öffentlichen Auslegung sind die in der Anlage 4 aufgelisteten Stellungnahmen 
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Die bedeutenden Inhalte der Stellungnahmen der Öffentlichkeit wurden teilweise in die 
Planunterlagen aufgenommen. Die gegenüber der Begründung zum Stand des 
Auslegungsbeschlusses geänderten Teile der Begründung sind in der Anlage 2 
(Begründung) grau hinterlegt. 

Der Entwurf der 107. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Braunschweig wird 
zum Beschluss empfohlen.
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1 Rechtsgrundlagen des Flächennutzungsplanverfahrens -Stand: 5. Juli 2017 
 
1.1 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 29. Mai 2017 (BGBl. I S. 1298) 
Hinweis: das Verfahren wird gem. § 245c (1) BauGB nach den vor dem 13. Mai 2017 
geltenden Rechtsvorschriften abgeschlossen 

 
1.2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

 

in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) 

 
1.3 Planzeichenverordnung (PlanZV) 

 

in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58), geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) 

 
1.4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 

 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. S. 1274), zu-
letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. Mai 2017 (BGBl I 
S. 1298) 

 
1.5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

 

in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 29. Mai 2017 (BGBl. I S. 1298) 

 
1.6 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Mai 2017 (BGBl. I S. 1298) 
 

1.7 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(NAGBNatSchG) 
 

in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 104) 
 
1.8 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 

 

in der Fassung vom 3. April 2017 (Nds. GVBl. S. 46), zuletzt geändert durch 
§ 4 des Gesetzes vom 6. April 2017 (Nds. GVBI S. 116) 

 
1.9 Regionales Raumordnungsprogramm für den Großraum Braunschweig 

(RROP) 
 

In der Fassung vom 1. Juni 2008 (Rechtskraft durch Bekanntmachung des 
Zweckverbandes Großraum Braunschweig) 

 
1.10 Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) 
 

In der Fassung vom 8. Mai 2008 (Nds. GVBl. S. 132), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 1. Februar 2017  
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2 Gegenstand der Änderung  
 
2.1 Braunschweig gesamt 

Die Stadt Braunschweig ist mit ihren derzeit rd. 250.000 Einwohnern als 
zweitgrößte Stadt Niedersachsens die größte Stadt im Raum zwischen Han-
nover und Berlin. Sie ist entsprechend dem Landesraumordnungsprogramm 
Niedersachsen 2008, Fortschreibung 2012 (LROP), in der globalen Betrach-
tung Bestandteil der Metropolregion Hannover – Braunschweig – Göttingen. 
Innerhalb der Metropolregion sollen die Innovation und internationale Wettbe-
werbsfähigkeit, internationale Verkehrs- und Kommunikationspunkte, Arbeits-
marktschwerpunkte sowie Zentren der Wissenschaft, Bildung und Kultur ge-
stärkt werden (LROP C1.2.05). 

 
 
2.2 Raumordnungsvorgaben  

Das Landesraumordnungsprogramm legt aufgrund der zentralörtlichen Glie-
derung die Ober- und Mittelzentren fest. Gemeinsam mit den Grundzentren 
bilden sie die zentralen Orte, die im Sinne eines dauerhaften Erhalts ausge-
wogener Siedlungs- und Versorgungsstrukturen zu sichern und zu entwickeln 
sind. Mit den Oberzentren Salzgitter und Wolfsburg bildet die Stadt Braun-
schweig einen oberzentralen Verbund, mit den Schwerpunktaufgaben Woh-
nen und Arbeiten sowie Sicherung und Entwicklung von Arbeitsstätten.  
 
Für Braunschweig als Oberzentrum gilt das Entwicklungsziel der Vorhaltung 
zentralörtlicher Einrichtungen und Angebote für den gehobenen und speziali-
sierten Bedarf.  
 
Die Einzelhandelsangebote des aperiodischen Bedarfs sind an dieser ober-
zentralen Versorgungsfunktion Braunschweigs, die des periodischen Bedarfs 
an der grundzentralen örtlichen Versorgungsfunktion auszurichten. 
 
Im Zusammenhang mit diesem Vorhaben wurden im Rahmen des parallel 
bearbeiteten Bebauungsplanes HA 132, Hamburger Straße-Südost, bezüg-
lich der raumordnerischen Ziele zum großflächigen Einzelhandel folgende 
Themen gutachterlich betrachtet. Zu Beachten ist dabei, dass der Schwer-
punkt des Vohabens im Hauptsortiment auf der Deckung des periodischen 
Bedarfs liegt: 
 
Kongruenzgebot 
Das Kongruenzgebot beinhaltet, dass Art und Umfang des Planvorhabens 
dem Grad der zentralörtlichen Bedeutung der Standortgemeinde und dem 
Verflechtungsbereich des jeweiligen Zentralen Ortes entsprechen müssen; 
von einer angemessenen Gesamtstruktur des Einzelhandels ist auszugehen, 
wenn nicht mehr als 30 % des zu erwartenden Umsatzes des Planvorhabens 
in allen oder in einzelnen Sortimentsgruppen außerhalb des zentralörtlichen 
Verflechtungsbereiches der Ansiedlungsgemeinde erzielt wird.  

 
Da zur Zeit der Gutachtenerstellung das LROP keine Aussagen zur räumli-
chen Ausdehnung des Verflechtungsbereiches traf, definiert die aufgestellte 
gutachterliche Stellungnahme der CIMA aus dem Mai 2015 in Entsprechung 
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des RROP das Stadtgebiet Braunschweig als den für das Vorhaben relevan-
ten, zentralörtlichen Verflechtungsbereich, aus dem das Kundenpotential re-
sultiert. Auch das mittlerweile aktualisierte LROP (Änderung 2017) definiert 
unter 2.2 Ziffer 03, Satz 8 „Der grundzentrale Verflechtungsbereich eines 
Zentralen Ortes ist das jeweilige Gemeinde- oder das Samtgemeindegebiet.“ 
Die Annahmen des Gutachtens sind somit deckungsgleich mit dieser aktuell 
geltenden landesraumordnerischen Vorgabe.    
 
 
Konzentrationsgebot 
Das Plangebiet liegt innerhalb des zentralen Siedlungsgebietes der Stadt 
Braunschweig und entspricht daher dem Konzentrationsgebot.  
 
 
Abstimmungsgebot 
Dem Abstimmungsgebot wird durch die Einbindung des Regionalverbandes 
Großraum Braunschweig (ehemals Zweckverband Großraum Braunschweig) 
als zuständigem Träger der Regionalplanung Rechnung getragen. Die inter-
kommunale Abstimmung erfolgte durch die Berücksichtigung des Regionalen 
Einzelhandelskonzeptes für den Großraum Braunschweig von 2008 und die 
Einbindung des Regionalverbandes in das Verfahren. Zudem wurden im 
Zuge des normalen Verfahrensganges die Nachbargemeinden gem. 
§ 2 (2) BauGB beteiligt. 
 
 
Integrationsgebot 
Das Integrationsgebot des LROP wird im Rahmen des Zentrenkonzeptes 
Einzelhandel der Stadt Braunschweig erfüllt. Der Rat der Stadt Braunschweig 
hat am 04.02.2014 beschlossen, den Standort „ehemaliges BZ-Gelände“ in 
den zentralen Versorgungsbereich „Nördliches Ringgebiet, Wendenring / 
Lampestraße“ aufzunehmen und zu einem Stadtteil-B-Zentrum aufzuwerten. 
Vor dem Hintergrund der neu entstehenden Wohngebiete östlich des Plan-
vorhabens und der Erhaltung der bestehenden Nahversorgungsstrukturen er-
scheint es durchaus sinnvoll, dieser Entwicklung auch durch eine attraktive 
Nahversorgungsansiedlung Nachdruck zu verleihen. Ein leistungsfähiger und 
moderner Verbundstandort aus Lebensmittelvollsortimenter und Lebensmit-
teldiscounter ist derzeit am Standort nicht vorhanden. Da der zentrale Ver-
sorgungsbereich wie beschrieben erweitert worden ist, entspricht das Vorha-
ben den Zielen und Grundsätzen des Zentrenkonzeptes Einzelhandel. 
 
 
Beeinträchtigungsverbot 
Bereits heute ist aufgrund der beschriebenen Nahversorgungssituation im 
Braunschweiger Stadtgebiet von Kaufkraftzuflüssen aus den angrenzenden 
Gemeinden und Städten auszugehen. Insbesondere der REAL Markt an der 
Hamburger Straße generiert einen maßgeblichen Anteil der Umsätze aus 
Kaufkraftzuflüssen aus dem Umland. Die Kaufkraftverflechtungen zwischen 
der Stadt Braunschweig und dem Umland werden sich in Folge der Neuan-
siedlung eines EDEKA Marktes sowie der Verlagerung und Verkaufsflächen-
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erweiterung des ALDI Marktes nur marginal verändern. Für den hier vorlie-
genden Fall, geht das Gutachten eindeutig nicht davon aus, dass mehr als 
30 % des Vorhabenumsatzes aus Kaufkraft von außerhalb des Stadtgebietes 
generiert werden. 
  
In der gutachterlichen Stellungnahme wurde eine vertiefende Einzelfallprü-
fung auf Basis einer ökonomischen Wirkungsanalyse des Planvorhabens (§ 
11 Abs. 3 BauNVO) vorgenommen. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass 
durch das Vorhaben keine negativen städtebaulichen Auswirkungen zu er-
warten sind. Weder ist die Schließung strukturprägender Betriebe zu befürch-
ten noch erscheint die wohnortnahe Versorgungssituation durch das Vorha-
ben gefährdet. Das Beeinträchtigungsverbot wird somit durch das Vorhaben 
nicht berührt.  
 
In der Funktion eines Oberzentrums hat die Stadt Braunschweig im Regiona-
len Raumordnungsprogramm für den Großraum Braunschweig 2008 (RROP) 
zentralörtliche Einrichtungen und Angebote für den spezialisierten höheren 
Bedarf vorzuhalten (RROP 2.2.03). Entsprechend oben beschriebener Aus-
führungen entsprechen das Vorhaben und die Planung gem. § 1 (4) BauGB 
sowohl den Vorgaben des regionalen Einzelhandelskonzeptes für den Groß-
raum Braunschweig als auch den im RROP und LROP formulierten Zielen 
der Raumordnung.  
 
Nach den Festlegungen in den zeichnerischen Darstellungen des Regionalen 
Raumordnungsprogrammes (RROP) für den Großraum Braunschweig 2008 
ist das Plangebiet als Siedlungsfläche ausgewiesen. 
 

 
Inhalte des RROP im Geltungsbereich 
 

2.3 Lage und kurze Beschreibung des Gebiets 
Der Änderungsbereich liegt unmittelbar nördlich des die Braunschweiger In-
nenstadt begrenzenden Rebenringes im Stadtteil „Nördliches Ringgebiet“ 
des Stadtbezirkes Nordstadt in der Gemarkung Hagen. Der Geltungsbereich 
der 107. Änderung des Flächennutzungsplanes hat eine Größe von ca. 3 ha. 
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2.4 Derzeitige Darstellungen FNP 
Für den Geltungsbereich der 107. Änderung gilt der Flächennutzungsplan 
der Stadt Braunschweig in der Form der Neubekanntmachung vom 6. Okto-
ber 2005, in seiner derzeit geltenden Fassung. Er stellt für das Plangebiet 
gewerbliche Bauflächen sowie Trassen für den Schienennahverkehr (Re-
gioStadtBahn) und den innerörtlichen Schienennahverkehr dar. 
 

 
Derzeitige Darstellungen des FNP im Geltungsbereich 

 
 

2.5 Zukünftige Darstellungen FNP 
Die 107. Änderung des Flächennutzungsplanes sieht für das Gebiet zukünf-
tig Trassen für den Schienennahverkehr (RegioStadtBahn) und den innerört-
lichen Schienennahverkehr, öffentliche Grünfläche mit besonderer Zweckbe-
stimmung Parkanlage, gewerbliche Bauflächen und im Süden Sonderbauflä-
chen mit der besonderen Zweckbestimmung „großflächiger Einzelhandel“ 
vor. 
 

 
Geplante Darstellungen des FNP im Geltungsbereich  
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3 Ziel, Zweck und wesentliche Auswirkungen der Planung 
 
3.1 Ziel 

Die derzeitige Darstellung als gewerbliche Baufläche resultiert aus der bishe-
rigen gewerblichen Nutzung durch Druckerei und Redaktion der Braun-
schweiger Zeitung. Durch den Umzug der Druckerei und der Redaktion der 
Brauschweiger Zeitung an andere Standorte wird der Bereich zwischen der 
Hamburger Straße und Mittelweg für andere Nutzungen vakant.  

 
Die Stadt Braunschweig hat im Juni 2011 die Aufstellungsbeschlüsse für den 
Bebauungsplan HA 132 „Hamburger Straße-Südost“ und die damit notwendi-
gerweise einhergehende 107. Änderung des Flächennutzungsplanes mit 
dem Ziel gefasst, Flächen für einen Vollsortimenter bzw. für den Wohnungs-
bau zu entwickeln und darzustellen.  
 
Im weiteren Projektverlauf ergab sich die Teilung des Gesamtvorhabens, 
dies führte zu einer Trennung der Verfahren in den Bebauungsplan HA 132 
„Hamburger Straße Nordost“ / 107. FNP-Änderung mit dem überwiegenden 
Planungsinhalt „Einzelhandel“ und dem Bebauungsplan der Innenentwick-
lung (gem. § 13 a BauGB) HA 113 „Mittelweg Südwest“ mit dem überwiegen-
den Planungsinhalt „Wohnungsbau“. Die Darstellungen des FNP für den Be-
reich „Mittelweg Südwest“ wurden bereits im Wege der Berichtigung nach 
dem Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes HA 113 angepasst. 
 
Aufgrund der großen Wohnungsbauprojekte in näherer Umgebung ist es aus 
städtebaulicher Sicht sinnvoll, einen neuen Nahversorgungsstandort an die-
ser Stelle auszubilden. Mit Beschluss vom 4. Februar 2014 hat der Rat der 
Stadt Braunschweig bereits die Änderung des Zentrenkonzepts Einzelhandel 
beschlossen. Teil dieses Beschlusses unter Ziffer 2. ist: 
 
„Das Nahversorgungszentrum „nördliches Ringgebiet, Wendenring / Lam-
pestraße wird zu einem “Stadtteil-B-Zentrum“ aufgewertet und der Standort 
“ehemaliges BZ-Gelände Hamburger Straße“ wird darin aufgenommen“. 
 
Die geplante Darstellung einer Sonderbaufläche „großflächiger Einzelhandel“ 
entspricht somit den Inhalten des Zentrenkonzeptes der Stadt Braunschweig. 

 
Entlang des nördlich gelegenen Gleises soll der bereits in der 118. Flächen-
nutzungsplanänderung vorgesehene Grünzug „Nordpark“ als Teil der Ring-
gleisplanung in westlicher Richtung fortgeführt werden um den zukünftigen 
Bewohnern eine wohnortnahe Grünfläche zur Naherholung zu bieten. 
 
Der Entwicklung des Verbrauchermarktes und des Grünzuges soll nun mit 
der 107. Änderung des Flächennutzungsplanes die notwendige Grundlage in 
der vorbereitenden Bauleitplanung gegeben werden, um eine geordnete 
Grundlage zur Konkretisierung in der verbindlichen Bauleitplanung zu geben. 
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3.2 Zweck 
Durch die Nutzung vorhandener infrastruktureller Ressourcen und die Um-
nutzung bereits bebauter und erschlossener Gebiete ist dieses Vorhaben ein 
positiver Beitrag im Sinne einer nachhaltigen und ressourcenschonenden 
und somit effizienten Stadtentwicklung der Stadt Braunschweig. 
 
Aufgrund der sich verändernden Kaufgewohnheiten und des stetig wachsen-
den Angebotes ist der Einzelhandel ständigen Veränderungen unterworfen, 
die sich auch in wechselnden Standorten und Größen der entsprechenden 
Einrichtungen wiederspiegeln. Vor diesem Hintergrund ist für die Sonderbau-
fläche „großflächiger Einzelhandel“ ein mit ca. 3.400 m2 Verkaufsfläche vor-
gesehener Verbrauchermarkt geplant, dessen Angebot durch einen ebenfalls 
geplanten Discounter mit 1.000 m2 Verkaufsfläche ergänzt wird.  

 
Sowohl für die sich unmittelbar anschließende Wohnbebauung auf dem glei-
chen ehemaligen Grundstück der Braunschweiger Zeitung als auch für die 
sich nordöstlich des Plangebietes entwickelnde Braunschweiger Nordstadt 
mit dem großen Wohnbauprojekt des nördlichen Ringgebietes sollen somit 
Einrichtungen der Nahversorgung und der Naherholung entlang des Ring-
gleises geschaffen werden. 
 
 

3.3 Wesentliche Auswirkungen 
Die Versorgungslage und die Naherholungsmöglichkeiten im unmittelbaren 
und mittelbaren Bereich der Hamburger Straße wird deutlich verbessert.  
 
Das im Rahmen der Bauleitplanverfahren erstellte Einzelhandelsgutachten 
(CIMA 2015) hat die möglichen Auswirkungen der Planung im Bezug zum 
Zentrenkonzept Einzelhandel der Stadt Braunschweig und der Vereinbarkeit 
mit dessen Zielen betrachtet. 
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4 Umweltbericht 
 

4.0  Präambel 
Im vorliegenden Umweltbericht werden die aufgrund der Umweltprüfungen 
nach § 2 (4) BauGB ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschut-
zes dargelegt. 

 
 
4.1  Inhalt und wichtigste Ziele der Flächennutzungsplanänderung 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um das Gelände der Braunschweiger 
Zeitung an der Hamburger Straße in Braunschweig. Der Geltungsbereich hat 
eine Größe von ca. 3 ha. Das alte Gebäude der Druckerei wurde bereits ab-
gerissen, die Verkehrs- und Grünflächen werden entfernt und es werden 
neue Gebäude mit Verkehrsflächen errichtet. Die vorhandenen Gehölze wer-
den größtenteils entfernt. Entlang des Ringgleises im Norden wird die Weiter-
entwicklung des Grünzuges planerisch vorbereitet. 

 
 
4.2 Ziele des Umweltschutzes aus einschlägigen Fachgesetzten und Fachplänen 

und deren Berücksichtigung 
Die einschlägigen Fachgesetze, die den Umweltschutz betreffen, wurden be-
rücksichtigt. 
 
Zu berücksichtigende Fachplanungen: 
 
• Regionales Raumordnungsprogramm, 2008 
• Landschaftsrahmenplan, 1999 
• Stadtklimaanalyse Braunschweig 2012, Steinicke & Streifeneder, 

Richter & Röckle 
 

Der Landschaftsrahmenplan nennt für das Plangebiet kein besonderes Ziel. 
Im Plangebiet selbst liegen keine Schutzgebiete und Objekte. Gesetzlich ge-
schützte Biotope nach § 30 BNatSchG sind nicht bekannt. 
 
 

4.3 Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen einschließlich 
der Prognose bei Durchführung der Planung 

 
4.3.1 Schutzgut Boden 

 
4.3.1 a) Bestand 
Das Plangebiet befindet sich auf dem Gelände der Druckerei der Braun-
schweiger Zeitung mit teilweise parkähnlichem Charakter. Im Planbereich lie-
gen weichselzeitliche Talsande vor. Darauf hat sich als natürlicher Bodentyp 
eine Gley-Braunerde gebildet. In weiten Teilen ist der Bereich stark anthropo-
gen beeinflusst bzw. großteils versiegelt. 
 
Ein Boden- und Altlastengutachten liegt vor. Danach ist nicht im nennenswer-
ten Umfang mit Schadstoffen zu rechnen. Lediglich im Gleisbereich im Nor-
den ist bei Aushub mit so starken Belastungen zu rechnen, dass der Boden 
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nicht uneingeschränkt wieder eingebaut werden kann, sondern ggf. als ge-
fährlicher Abfall zu entsorgen ist. Die vorgefundenen Belastungen lassen die 
geplante Nutzung zu. Im gesamten Geltungsbereich ist der Boden für eine 
Niederschlagswasser-Versickerung geeignet. 

 
 

4.3.1 b) Prognose bei Durchführung und Nicht-Durchführung der Planung  
Durch die Planung wird das bestehende Gebäude mit den Verkehrsflächen 
abgerissen und die angrenzenden Grünflächen werden entfernt. Der übrige 
Bestand bleibt weitestgehend erhalten. Es werden auf der Fläche neue Ge-
bäude mit Verkehrsflächen errichtet. Infolge der Versiegelung durch große 
Stellplatzbereiche kommt es zu einer Veränderung der Bodenstruktur. In der 
stadtweiten Betrachtung und im näheren Umfeld des Standorts haben die 
Veränderungen der Bodenstruktur keine wesentlichen Auswirkungen.  
 
Bei Nicht-Durchführung der Planung bleiben die Böden in ihrer derzeitigen 
Struktur und Funktion erhalten.  
 
 
4.3.1 c) geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum  
 Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen  
Die Eingriffe werden auf Ebene der Bebauungsplanung durch Ausgleichs-
maßnahmen auf externen Flächen kompensiert. 
 
 
4.3.1 d) anderweitige Planungsmöglichkeiten  
Der Standort an der Hamburger Straße verbindet mit der Neustrukturierung 
eine Verbesserung der dem Wohnen zugehörigen Infrastruktur in Bezug auf 
Nahversorgung und Naherholung. Vor dem Hintergrund der direkt angren-
zenden und im näheren Umfeld geplanten Wohnungsbauprojekte ist die Stär-
kung der wohnrelevanten Infrastruktur auf kurzen Wegen ein Ziel nachhalti-
ger Stadtentwicklung. Anderweitige Planungsmöglichkeiten bestehen daher 
nicht. 
 
Die Eingriffsfolgen für das Schutzgut Boden sind aufgrund der großflächi-
gen Versiegelung von mittlerer Erheblichkeit.  
 
 

4.3.2  Schutzgut Klima, Luft 
 
4.3.2 a) Bestand 
Das Plangebiet befindet sich im Übergangsbereich vom maritimen Klima im 
Westen und kontinentalem Klima im Osten mit einer mittleren Temperatur 
von 17,5 °C im Juli und 0,2 °C im Januar. Die mittlere Jahrestemperatur be-
trägt 9,2 °C. Die jährliche Niederschlagsmenge liegt bei 599 mm. Im langjäh-
rigen Mittel überwiegen in Braunschweig Winde aus südwestlicher bis westli-
cher Richtung. Im Klimagutachten der Stadt Braunschweig (Stadtklimaana-
lyse Braunschweig 2012 Steinicke & Steifenender, Richter & Röckle) werden 
die klimatischen Verhältnisse des Planungsgebiets als Innenstadtklima ein-
gestuft. Aufgrund des geringen Geländereliefs stellen sich keine markanten 
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Kaltlufteinflüsse ein. Charakteristisch für Innenstadtklimate sind hohe Tages- 
und Nachttemperaturen, geringe nächtliche Abkühlung, geringe relative 
Feuchte, stark reduzierter Luftaustausch, stark turbulentes Windfeld mit 
Böhigkeit und Zugerscheinungen. Bioklimatisch wird das Innenstadtklima als 
belastend eingestuft.   
 
Das Gebiet ist zusammenfassend thermisch und lufthygienisch ein stark be-
lasteter und verdichteter Siedlungsbereich mit hoher Empfindlichkeit. 
 
In unmittelbarer Nähe des Plangebietes nordwestlich des festgesetzten Ge-
werbegebietes, liegt das Heizkraftwerk Mitte der Braunschweiger Versor-
gungs AG als ein Betrieb, der im Sinne der Störfall-Verordnung zu betrachten 
ist. Die Behandlung dieses Sachverhaltes wird auf Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung vertieft. 

 
 
4.3.2 b) Prognose bei Durchführung und bei Nicht-Durchführung der Planung 
Durch die zusätzliche Versiegelung und Überbauung mit einer Verringerung 
der Verdunstungsrate istmit einer Veränderung des Kleinklimas zu rechnen. 
Durch die zusätzlich überbaubaren Flächen wird der Anteil wärmespeichern-
der Oberflächen erhöht. Die zusätzliche Versiegelung des Bodens führt zu 
negativen kleinklimatischen Effekten wie z. B. einer stärkeren Überwärmung 
und einer Verringerung der Luftfeuchtigkeit. 
 
Die Auswirkungen auf die klimatische Situation sind mit geeigneten Maßnah-
men auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung abzumildern.  
 
Ohne Verwirklichung der Planung bleibt das Gebiet mit seinem heutigen Be-
stand erhalten. 
 
 
4.3.2 c) geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum  
 Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen  
Die Eingriffe werden auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung durch ent-
sprechende Maßnahmen kompensiert. 
 
 
4.3.2 d) anderweitige Planungsmöglichkeiten  
Eine anderweitige Planung ist nicht vorgesehen, siehe auch 4.2.1d). 
 
Die Eingriffsfolgen für das Schutzgut Klima / Luft sind aufgrund beste-
hender Vorbelastungen von geringer Erheblichkeit. 
 
 

4.3.3  Schutzgut Wasser 
 
4.3.3 a) Bestand 
Das Untersuchungsgebiet liegt außerhalb von Wasserschutzzonen.  

 
Grundwasser 
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Die Grundwasserneubildungsrate liegt im Plangebiet zwischen 101 und 
150 mm/a und ist als mäßig zu bewerten. 
Oberflächengewässer 
Es sind im Plangebiet keine Oberflächenwasser vorhanden. 
 
 
4.3.3 b) Prognose bei Durchführung und bei Nicht-Durchführung der Planung 
Bei Durchführung der Planung werden zusätzliche Flächen versiegelt. Dies 
kann negative Auswirkungen auf den Wasserhaushalt haben. 
 
Ohne Verwirklichung der Planung bleibt das Gebiet mit seiner heutigen gerin-
gen Funktion erhalten. 
 
 
4.3.3.c) geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum  
 Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 
Eine Vermeidungsmöglichkeit besteht in der Beschränkung der baulichen 
Nutzung auf das notwendige Maß und den Erhalt von Flächen mit Boden-
funktionen. Über die Versickerung von Niederschlagswasser auf dem Grund-
stück kann das Wasser direkt wieder dem Grundwasserhaushalt zugeführt 
werden. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung sollen beide Möglichkei-
ten der Vermeidung negativer Auswirkungen durch Festsetzungen im Bebau-
ungsplan genutzt werden. 

 
4.3.3.d) anderweitige Planungsmöglichkeiten 
Eine anderweitige Planung ist nicht vorgesehen, siehe auch 4.3.1d).  
 
Die Eingriffsfolgen für das Schutzgut Wasser sind von geringer Erheb-
lichkeit. 
 
 

4.3.4 Schutzgut Tiere und Pflanzen 
 
4.3.4.a) Bestand 
Das Plangebiet stellt sich als ein parkähnliches Grundstück mit Gebäuden, 
Verkehrs- und Grünflächen dar. Nördlich grenzen Gleisanlagen und östlich 
der Mittelweg an das Baugebiet an. Im Süden grenzen Wohnbebauung und 
Grünanlagen und im Westen grenzt die Hamburger Straße an das Gebiet an. 
Innerhalb des Grundstücks gibt bzw. gab es Rasenflächen, Siedlungsge-
hölze, teilweise prägende Einzelbäume, Wegeflächen, Parkplätze, die ehe-
malige Druckerei und weitere Gebäude. 
 
Im Zuge der Kartierungen von Flora und Fauna des parallelen Bebauungs-
planverfahrens wurden unter anderem im Bereich des Plangebietes zwei Fle-
dermausarten (Zwergfledermaus, Großer Abendsegler) sowie verschiedene 
Vogelarten nachgewiesen. Die notwendigen Maßnahmen zum Schutz und 
Erhalt werden auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung geregelt. 
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4.3.4.b) Prognose bei Durchführung und bei Nicht-Durchführung der Planung 
Als Folge der Realisierung der vorliegenden Planung werden die Gebäude 
der Druckerei mit den Verkehrsflächen abgerissen und die westlich angren-
zenden Grünflächen werden entfernt. Auf der Fläche werden neue Gebäude 
mit den dazu gehörenden Verkehrsflächen und Grünanlagen errichtet.  
Der zwar nur visuell wahrnehmbare parkähnliche Charakter des Geländes 
mit einem charakteristischen Gebäude vor allem an der Hamburger Straße 
geht verloren und wird durch Stellplatzanlagen und Gebäude ersetzt. Hier ist 
keine Kompensation möglich. 
 
Bei einem Verzicht auf die Planung und die entsprechend zur Vorbereitung 
bereits durchgeführten Rückbaumaßnahmen wären die unter 4.3.4 a ge-
nannten Charakteristika verblieben. 
 
 
4.3.4.c) geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum  
 Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 
Artenschutzkonflikte können vermieden werden, genaueres hierzu wird auf 
der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung geregelt. 
 
 
4.3.4.d) anderweitige Planungsmöglichkeiten 
Eine anderweitige Planung ist nicht vorgesehen, siehe auch 4.3.1d). 
 
Die Eingriffsfolgen für das Schutzgut Tiere und Pflanzen sind aufgrund 
der Durchführung der Vermeidungsmaßnahmen von geringer Erheblich-
keit. 
 
 

4.3.5 Schutzgut Mensch 
 
4.3.5.a) Bestand 
 
Lärm 
Im aktuellen Flächennutzungsplan ist der Geltungsbereich als gewerbliche 
Baufläche dargestellt. Zum Zeitpunkt der Änderung des Flächennutzungs-
plans sind die Gebäude der Druckerei und der Redaktion der ehemals an-
sässigen Braunschweiger Zeitung abgerissen. Lediglich das Verwaltungsge-
bäude wird noch für Büronutzung verwendet. 
 
Der Geltungsbereich wird im Westen durch die Hamburger Straße, im Norden 
von Flächen der ehemaligen Druckerei und Redaktion mit dem verbliebenen 
Verwaltungsgebäude und dahinter verlaufendem Ringgleis mit begleitender 
Güterzugstrecke (Heizkraftwerk) begrenzt. Im Osten und Süden grenzt eine 
zum kleinen Teil bestehende und zum großen Teil derzeit in Planung befindli-
che Wohnbebauung mit dem immissionsschutzrechtlichen Schutzanspruch ei-
nes Allgemeinen Wohngebietes (Mittelweg Südwest – HA 113) an. Auf der 
Hamburger Straße liegt zudem die Trasse der städtischen Straßenbahn. 
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In der bestehenden Situation ist der Geltungsbereich durch den Straßenver-
kehr der angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen sowie durch den Schie-
nenverkehr lärmvorbelastet. Weiterhin sind Beeinträchtigungen durch die an-
grenzenden gewerblichen Nutzungen möglich. 
 
Naherholung  
Bei dem Plangebiet handelt es sich um den westlichen Bereich des ehemali-
gen Druckereigeländes, welches nicht öffentlich zugänglich ist, und somit kei-
nen Wert für die Erholung hat. Südlich verläuft ein öffentlicher Weg mit gerin-
gem Wert für die Erholung. Am nördlichen Rand befinden sich Gleisanlagen, 
welche zwar öffentlich zugänglich sind, aber keinen Wert für die Erholung 
darstellen. Weiterhin befindet sich ein Autohändler im nördlichen Bereich. Im 
westlichen Bereich grenzt die Hamburger Straße an das Plangebiet. 
 
 
4.3.5.b) Prognose bei Durchführung und bei Nicht-Durchführung der Planung 
 
Lärm 
Ergänzend zur Bestandssituation ist entlang der bestehenden Güterzugstre-
cke eine Stadtbahn (sog. „Campus-Bahn“) und nördlich unmittelbar angren-
zend ein Gewerbegebiet (GE) mit dem verbleibenden Verwaltungsgebäude 
geplant. 
 
Des Weiteren können sich die innerhalb des Geltungsbereichs vorgesehenen 
gewerblichen Nutzungen (Lebensmittelvollsortimenter) auf die umliegende 
bestehende als auch auf die geplante schutzbedürftige Bebauung (Bebau-
ungsplan Mittelweg Südwest) lärmrelevant auswirken. 
 
Im Rahmen des parallel durchgeführten Bebauungsplanverfahrens Hambur-
ger Straße Südost (HA 132) wurde zur Ermittlung der auf das Plangebiet ein-
wirkenden Lärmimmissionen und der vom Plangebiet ausgehenden 
Lärmemissionen eine schalltechnische Untersuchung bzgl. Straßen-, Schie-
nen- und Gewerbelärm durchgeführt.  
 
Dabei zeigt sich für den Geltungsbereich des Flächennutzungsplans, dass 
lediglich der Straßenverkehrslärm der Hamburger Straße zu Überschreitun-
gen der maßgeblichen Orientierungswerte (nach DIN 18005) führt. Diese Be-
einträchtigungen beschränken sich auf einen rd. 20 m breiten Streifen ent-
lang der Hamburger Straße. Der Schienenverkehrslärm wirkt sich nicht rele-
vant auf den Geltungsbereich aus. 
 
Der Geltungsbereich selbst wird vom Bestandsgewerbe als auch vom nörd-
lich angrenzenden geplanten Gewerbegebiet mit dem bestehenden Verwal-
tungsgebäude und einer geplanten Parkpalette (Bebauungsplan Hamburger 
Straße Südost - HA 132) nicht beeinträchtigt.  
 
Jedoch werden im aktuell geplanten, unmittelbar östlich bzw. südöstlich an-
grenzenden Allgemeinen Wohngebiet (Bebauungsplan Mittelweg Südwest - 
HA 113), die maßgeblichen Orientierungswerte durch das Sondergebiet 
überschritten.  
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Bei Nichtdurchführung der Planung würde die aktuelle Situation (s. 4.3.5a) 
‚Bestand‘) bestehen bleiben.  
 
Naherholung 
Im nördlichen Plangebiet ist die Darstellung einer öffentlichen Grünfläche als 
planungsrechtliche Grundlage für die Naherholung im Zuge des Ringgleis-
konzeptes geplant. Bei Realisierung dieser Planung verbessert sich die Nah-
erholungssituation für die Anwohner. 
 
Bei einem Verzicht auf die geplante Bebauung würden die o. g. Charakteris-
tika verbleiben. 
 
 
4.3.5.c) geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-

gleich der nachteiligen Auswirkungen 
 
Lärm 
Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan „Hamburger 
Straße Südost“, HA 132, wurde eine schalltechnische Untersuchung durch-
geführt. Dazu wurden die Geräuscheinwirkungen der umliegenden Emissi-
onsquellen auf das Plangebiet sowie die Auswirkungen der Emissionsquellen 
im Plangebiet auf die Umgebung nach den aktuellen und einschlägigen Re-
gelwerken zum Immissionsschutz erfasst und beurteilt sowie Empfehlungen 
zum Schallschutz erarbeitet. Diese Ergebnisse lassen sich zur Beurteilung 
der Situation im Geltungsbereich des Flächennutzungsplans anwenden: 
 
a) Straßenverkehrslärm 
Lediglich entlang der Hamburger Straße kommt es im Geltungsbereich auf-
grund des Straßenverkehrslärms zu Beeinträchtigungen. 
Entsprechend sind zur Gewährleistung des notwendigen Schutzanspruchs 
gegenüber dem Straßenverkehrslärm sollen im begleitenden Bebauungs-
planverfahren passive Schallschutzmaßnahmen festgesetzt werden.  
 
b) Schienenverkehrslärm 
Lediglich entlang der ggf. vorgesehenen sog. „Campus-Bahn“ kommt es zu 
Beeinträchtigungen, die jedoch keine nachteiligen Auswirkungen auf die an-
liegenden Nutzungen haben. 
Unabhängig davon ist bei Umsetzung der Planung „Campus-Bahn“ ein Plan-
feststellungsverfahren durchzuführen, im Rahmen dessen die Immissionssitu-
ation nach 16. BImSchV („Verkehrslärmschutzverordnung“) schalltechnisch 
ermittelt und bewertet wird sowie ggf. erforderliche Schallminderungsmaß-
nahmen umgesetzt werden. 
 
c) Gewerbelärm 
Ohne Umsetzung von Schallminderungsmaßnahmen kann es durch den im 
Plangebiet verursachten Lärm im östlich/ südöstlich angrenzend geplantem 
Wohngebiet (Mittelweg Südost – HA 113) zu Beeinträchtigungen kommen. 
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Entsprechend sollen zur Gewährleistung des notwendigen Schutzanspruchs 
im geplanten benachbarten Wohngebiet gegenüber dem Gewerbelärm im 
begleitenden Bebauungsplanverfahren aktive Schallschutzmaßnahme fest-
gesetzt werden. Des Weiteren werden im Rahmen der nachgeordneten Bau-
genehmigungsverfahren Auflagen getroffen (z. B. Teilüberdachung Ladezo-
nen, Absenkung Ladebereiche o. ä.), so dass Lärmkonflikte mit der Umge-
bung ausgeschlossen werden. 
 

 4.3.5.d) anderweitige Planungsmöglichkeiten 
 
Eine anderweitige Planung ist nicht vorgesehen, siehe auch 4.3.1d). 
 
Die Eingriffsfolgen für das Schutzgut Mensch sind aufgrund der geringen 
Bedeutung für die Naherholung und die geringen Lärmvorbelastungen durch 
Schienen- und Straßenverkehr im Plangebiet von geringer Erheblichkeit.  
 
 

4.3.6 Schutzgut Landschaft 
 
4.3.6.a) Bestand  
Das Landschaftsbild wird zum einen von Gebäuden mit Verkehrsflächen und 
zum anderen von Grünflächen mit parkähnlichem Charakter geprägt. 
 
 
4.3.6.b) Prognose bei Durchführung und bei Nicht-Durchführung der Planung  
Bei Durchführung der Planung werden die Grünflächen und die Druckerei 
entfernt und es entstehen weitere Gebäude mit Verkehrsflächen. 

 
Bei einem Verzicht auf die geplante Bebauung und die entsprechend zur 
Vorbereitung bereits durchgeführten Rückbaumaßnahmen wäre das unter 
4.3.6 a) beschriebene Landschaftsbild erhalten geblieben. 
 
 
4.3.6.c) geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum  
 Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 
Zur Verringerung der Eingriffsfolgen werden innerhalb der Stellplatzflächen 
Grünanlagen mit Bäumen und Sträuchern angelegt. 
 
 
4.3.6.d) anderweitige Planungsmöglichkeiten 
Eine anderweitige Planung ist nicht vorgesehen, siehe auch 4.2.1d). 
 
Die Eingriffsfolgen für das Schutzgut Landschaft sind bei Durchführung 
der Maßnahmen von geringer Erheblichkeit. 
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4.3.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
 
4.3.7.a) Bestand  
Kultur- bzw. Sachgüter i. S. ausgewiesener Kultur- oder Bodendenkmale sind 
im Geltungsbereich nicht vorhanden. 
 
4.3.7.b) Prognose bei Durchführung und bei Nicht-Durchführung der Planung  
Bei Durchführung der Planung ist nicht auszuschließen, dass bei Bodenein-
griffen archäologische Denkmale auftreten, die dann unverzüglich der 
Kreisarchäologie oder dem ehrenamtlich Beauftragten für archäologische 
Denkmalpflege gemeldet werden müssen (§ 14 Abs. 1 NDSchG). 
Bei Nichtdurchführung der Planung bliebe der Status Quo erhalten. 

 
 
4.3.7.c) geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum  
 Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 
Da sich im Geltungsbereich keine schützenswerten Kultur- und Sachgüter 
befinden, sind keine Maßnahmen erforderlich. 
 
 
4.3.7.d) anderweitige Planungsmöglichkeiten 
Eine anderweitige Planung ist nicht vorgesehen, siehe auch 4.3.1d). 
 
Die Eingriffsfolgen für das Schutzgut Kultur- und Sachgüter haben 
keine Erheblichkeit. 
 
 

 4.3.8 Wechselwirkungen 
 
Die nach den Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Schutzgüter beeinflus-
sen sich gegenseitig. Diese Wirkungsketten- und Netze sind bei der Beurtei-
lung der Folgen eines Eingriffs zu beachten, um sekundäre Effekte und Sum-
mationswirkungen erkennen und bewerten zu können. Umweltauswirkungen 
auf ein Schutzgut können direkte und indirekte Folgen für ein anderes 
Schutzgut mit sich bringen. 
 
Als Folgen der Planung sind der Verlust an Lebensraum für die Pflanzen- 
und Tierwelt zu verzeichnen. Die Neuanlage von Vegetation wird sich in ge-
ringem Maße positiv auf die lokale Klimafunktion auswirken. 
 
Besonders negative Wechselwirkungen sind im Rahmen dieser Änderung 
des Flächennutzungsplanes nicht zu erwarten. Erhebliche über das Plange-
biet hinausgehende Wechselwirkungen sind nicht zu erwarten.  

 
 
4.4  Zusätzliche Angaben 

 
4.4.a)  Methodisches und technisches Vorgehen 
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Der derzeit vorliegende Umweltbericht basiert auf den Grundlagen der unter 
4.2 genannten Planungen und den, in den Verfahrensschritten der Beteili-
gung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ermittelten In-
formationen. Bei der Zusammenstellung der Angaben sind keine Schwierig-
keiten aufgetreten. 
 
Das Schutzgut Mensch wurde auf Grundlage gesondert erstellter schalltech-
nischer Einschätzungen für das Plangebiet bewertet.  
 
Die Beurteilung der Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden und Wasser 
erfolgte auf der Basis der Bodenkarten vom LRP und vom LBEG. 
  
Beim Schutzgut Tiere und Pflanzen konnte auf die Kartierungen des Büros 
LaReG zurückgegriffen werden.  
 
Auf der Ebene des Bebauungsplans erfolgte eine Bewertung auf Basis eines 
anerkannten Kompensationsmodells zur rechnerischen Unterstützung der 
gutachtlichen Bemessung von Eingriffsfolgen und Ausgleichsmaßnahmen.  
 
 

4.3.b)  Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 
 
Gemäß § 4c BauGB überwachen die Gemeinden die erheblichen Umweltaus-
wirkungen, die aufgrund der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere unvor-
hergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage 
zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. 
 
Da die geplante Flächennutzungsplanänderung lediglich geringe Umweltaus-
wirkungen hat, erfolgt keine gesonderte Überwachung. 
 
 

4.3.c)  Allgemein verständliche Zusammenfassung 
 
Die vorläufige Bewertung der Auswirkungen auf die Schutzgüter stellt sich 
wie folgt dar. 
 

Schutzgut Bewertung der Erheblichkeit der  
Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Boden Umweltauswirkungen mit mittlerer Erheblichkeit 
Klima / Luft Umweltauswirkungen mit geringer Erheblichkeit 
Wasser Umweltauswirkungen mit geringer Erheblichkeit 
Tiere und Pflanzen Umweltauswirkungen mit geringer Erheblichkeit 
Mensch Umweltauswirkungen mit geringer Erheblichkeit 
Landschaft Umweltauswirkungen mit geringer Erheblichkeit 
Kultur- und Sachgüter Umweltauswirkungen mit keiner Erheblichkeit 

 
Insgesamt wird die Durchführung der 107. FNP-Änderung geringe Umweltaus-
wirkungen auf die aufgeführten Schutzgüter haben. 
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5 Begründung der geplanten Darstellung 
 
Sonderbaufläche mit besonderer Zweckbestimmung „großflächiger Einzel-
handel“ gem. § 5 (2) Nr. 2 BauGB 
 
Für einen großflächigen Einzelhandelsbetrieb mit ca. 3.400 m2 Verkaufsflä-
che und einen benachbarten Discounter mit 1.000 m2 Verkaufsfläche wird im 
Geltungsbereich der 107. Änderung des Flächennutzungsplanes die derzeit 
als gewerbliche Baufläche dargestellte Fläche in eine Sonderbaufläche mit 
besonderer Zweckbestimmung „großflächiger Einzelhandel“ umgewandelt. 
 
Mit Beschluss vom 4. Februar 2014 hat der Rat der Stadt Braunschweig die 
Änderung des Zentrenkonzepts Einzelhandel beschlossen. Teil dieses Be-
schlusses unter Ziffer 2. ist: 
 
„Das Nahversorgungszentrum „nördliches Ringgebiet, Wendenring / Lam-
pestraße wird zu einem “Stadtteil-B-Zentrum“ aufgewertet und der Standort 
“ehemaliges BZ-Gelände Hamburger Straße“ wird darin aufgenommen“. 
 
Die geplante Darstellungen einer Sonderbaufläche „großflächiger Einzelhan-
del“ entspricht somit den Inhalten des Zentrenkonzeptes der Stadt Braun-
schweig. 
 
Im Mai 2015 wurde zu der vorliegenden Planung eine Verträglichkeitsanalyse 
der CIMA im Auftrag des Investors erstellt. Diese kommt zu der Aussage, 
dass keine strukturschädigenden Auswirkungen für die Stadt und die Um-
landgemeinden zu erwarten sind. Auf den Inhalt des Gutachtens wird im pa-
rallelen Bebauungsplanverfahren detailliert eingegangen.  
 
 
Gewerbliche Bauflächen gem. § 5 (2) Nr. 1 BauGB 
Ergänzend zur Darstellung einer Sonderbaufläche Einzelhandel wird eine ge-
werbliche Baufläche zur Entwicklung eines innenstadtnahen Büro- und Ge-
werbestandorts im Geltungsbereich dargestellt. Auf dieser Darstellung wird 
im Bebauungsplan die Entwicklung einer, gegenüber der vorherigen gewerb-
lichen Nutzung, verstärkten gewerblichen Nutzung entwickelt. 

 
Im Sinne der gesamtstädtischen Entwicklung wird der Erhaltung von Büro-
raum und der Schaffung von einer zeitgemäßen Versorgung der Bevölkerung 
eine hohe Priorität eingeräumt, zumal es sich bei der vorliegenden Planung 
aufgrund der bereits gut erschlossenen und vormals durch Büro- und Dru-
ckerei genutzten Fläche im Sinne der Wiedernutzbarmachung vorhandener 
innerstädtischer Brachflächen um den sparsamen Umgang mit Grund und 
Boden gem. § 1a BauGB handelt.  
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Grünfläche mit besonderer Zweckbestimmung „Parkanlage“ gem. § 5 (2) 
Nr. 5 BauGB 
Die Darstellung einer öffentlichen Grünfläche mit besondere Zweckbestim-
mung „Parkanlage“ dient der wohnortnahen Naherholung sowohl der bereits 
bestehenden umgebenden Wohngebiete als auch der Anwohner der umge-
benden geplanten Wohnbaustandorte. 
 
 
Trasse für den innerörtlichen und überörtlichen Schienenverkehr  gem. 
§ 5 (2) Nr. 3 BauGB  
Die Darstellung der Trassen für den Schienennahverkehr (RegioStadtbahn) 
und den innerörtlichen Schienenverkehr (Stadtbahn) entsprechen den derzei-
tigem Planungsstand des Stadtbahnausbaukonzeptes sowie des 
SPNV2014+ und sichern so diese Planungen auf Ebene der kommunalen 
Bauleitplanung. 
 
 
Gesamtbewertung 
Durch die vorliegende Planung ist nach derzeitigem Kenntnisstand zusam-
menfassend lediglich eine geringe Beeinträchtigungen der Schutzgüter zu er-
warten. 
 
Die möglicherweise auftretenden Immissionskonflikte zwischen den gewerbli-
chen Nutzungen im Plangebiet und dem östlich/ südöstlich angrenzend ge-
planten Wohngebiet sind durch Festsetzungen von aktiven und passiven 
Lärmschutzmaßnahmen auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und 
durch ergänzende/ konkretisierende Auflagen in den nachgeordneten Bauge-
nehmigungsverfahren lösbar.  
 
Die Ver- und Entsorgung des Plangebietes (Trinkwasser, Abwasser, Lösch-
wasser, Wärmeenergie, Elektrizität, Abfallentsorgung, Kommunikationstech-
nik) kann durch die jeweiligen Träger auf der Grundlage der geltenden 
Rechtsvorschriften und Regelwerke erfolgen.  
 
Aus den genannten Gründen wird in der Gesamtabwägung die vorgesehene 
Planung voraussichtlich mit einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, 
den sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch 
in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen vereinbar sein und eine 
dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewähr-
leisten.  
 
 

  



- 21 - 

Flächennutzungsplan, 107. Änderung „Hamburger Straße – Südost“ Begründung, Stand: 07. Juli 2017 
Vorgelegt von: carsten meier architekten stadtplaner Verfahrensstand: Planbeschluss  
 

6 Verfahrensablauf 
 
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Braunschweig hat am 21.06.2011 die 
Aufstellung der 107. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Braun-
schweig beschlossen.  
 
Im Parallelverfahren gemäß § 8 (3) BauGB wird der Bebauungsplan HA 132 
„Hamburger Straße Südost“ aufgestellt.  
Der dem Aufstellungsbeschluss zugrundeliegende Geltungsbereich wurde in 
die Geltungsbereiche der 107. FNP Änderung „Hamburger Straße Südost“ 
und der 121. FNP Änderung „Mittelweg-Südwest“ aufgeteilt. Dementspre-
chend wurde der Geltungsbereich der 107. Änderung verkleinert. 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom 30.09.2014 frühzeitig von der 107. Än-
derung des Flächennutzungsplanes unterrichtet und mit Terminsetzung zum 
25.11.2014 zur Äußerung aufgefordert. 
  
Die Öffentlichkeit wurde gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit Bekanntmachung vom 
06. Oktober bis zum 30. Oktober 2015 frühzeitig beteiligt. 
  
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 30.06.2016 mit Fristsetzung zum 
05.08.2016 zur Stellungnahme aufgefordert.  
 
Die für die Maßstabsebene des Flächennutzungsplanes bedeutenden Inhalte 
der Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden 
teilweise in die Planunterlagen aufgenommen. 
 
Mit Bekanntmachung vom 23. März wurde die die öffentliche Auslegung ge-
mäß § 3 Abs. 2 BauGB angekündigt und dementsprechend vom 31. März bis 
zum 2. Mai 2017 durchgeführt. 
 
Die für die Maßstabsebene des Flächennutzungsplanes bedeutenden Inhalte 
der Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden 
teilweise in die Planunterlagen aufgenommen. Die gegenüber den Unterla-
gen der Auslegung geänderten Inhalte sind im Text grau unterlegt. 
 
Mit den vorliegenden Unterlagen soll der Beschluss über die 107. Änderung 
des Flächennutzungsplanes durchgeführt werden. 
 



Verfahrensstand: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öff. Belange gem. § 4 (2) BauGB 
Vorgelegt von:      carsten meier architekten stadtplaner 
 

  Anlage 3 
  

 
 
 
 
107. Änderung des Flächennutzungsplanes 
Behandlung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 (2) BauGB und sonstigen Stellen in der Zeit vom 30.06.2016 bis 05.08.2016. 
 
Folgende Behörden und Träger öffentli-
cher Belange sind schriftlich am Verfah-
ren beteiligt worden und haben keine 
Stellungnahme abgegeben. 
 
• BS|ENERGY 
• DB Services 
• Deutsche Post Real Estate 
• Ev.-Luth. Probstei Braunschweig 
• Katholische Kirche Braunschweig 
• Nds. Landesstelle für Straßenbau und 

Verkehr 
• NLWKN 
• Polizeiinspektion Braunschweig 
• Zweckverband Großraum Braunschweig 
• ALBA GmbH 
• Finanzamt Braunschweig-Altewiekring 
• Finanzamt Braunschweig-Wilhelmstraße 
• Amt für regionale Landesplanung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Verwaltung: 
Die nicht abgegebenen Stellungnahmen ver-
anlassen die Verwaltung zu der Annahme, 
dass der Aufgabenbereich dieser Behörden 
und Träger öffentlicher Belange nicht betrof-
fen ist bzw. die Planung im Einklang mit den 
von diesen Behörden zu vertretenden Belan-
gen steht. 
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Stellungnahme 01 
Schreiben der Handwerkskammer 
Braunschweig-Lüneburg-Stade 
Vom 12.07.2016 

Stellungnahme der Verwaltung 

 
Ihr Schreiben zum genannten Vorhaben ist 
in unserem Hause eingegangen, Die Plan-
unterlagen wurden in unserem Haus ge-
prüft. 
 
Aus handwerklicher Sicht bestehen derzeit 
unter Berücksichtigung der von uns vorge-
legten Unterlagen keine Bedenken. 
 

 
 
 
 
 
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme enthält keine Beiträge, 
die Auswirkungen auf die 107. Änderung des 
FNP haben. 
 

Stellungnahme 02 
Schreiben des Landesamt für Geoinfor-
mation und Landesvermessung Nieder-
sachsen – Regionaldirektion Hameln-
Hannover – Kampfmittelbeseitigungs-
dienst 
vom 06.07.2016 

Stellungnahme der Verwaltung 

 
Sie haben im Rahmen eines Bauleitplan-
verfahrens oder einer vergleichbaren Pla-
nung das Landesamt für Geoinformation 
und Landesvermessung Niedersachsen 
(LGLN), Regionaldirektion Hameln - Han-
nover (Dezernat 5 - Kampfmittelbeseiti-
gungsdienst (KBD)) als Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Baugesetzbuch 
(BauGB) beteiligt. Meine Ausführungen 
hierzu entnehmen Sie bitte der Anlage; 
diese Stellungnahme ergeht kostenfrei.  
 
Sofern in meinen anliegenden Ausführun-
gen eine weitere Gefahrenerforschung 
empfohlen wird, mache ich darauf auf-
merksam, dass die Gemeinden als Behör-
den der Gefahrenabwehr auch für die 
Maßnahmen der Gefahrenerforschung zu-
ständig sind.  
 
Eine Maßnahme der Gefahrenerforschung 
kann eine historische Erkundung sein, bei 
der alliierte Kriegsluftbilder für die Ermitt-
lung von Kriegseinwirkungen durch Ab-
wurfmunition ausgewertet werden (Luft-
bildauswertung). Der KBD hat nicht die 
Aufgabe, alliierte Luftbilder zu Zwecken 
der Bauleitplanung oder des Bauord-
nungsrechts kostenfrei auszuwerten, die 
Luftbildauswertung ist vielmehr gem. § 6 
Niedersächsisches Umweltinformationsge-
setz (NUIG) in Verbindung mit § 2 Abs. 3 
Niedersächsisches Verwaltungskostenge-
setz (NVwKostG) auch für Behörden kos-
tenpflichtig.  

 
Eine Luftbildauswertung wurde im Februar 
2016 von der Vorhabenträgerin beantragt 
und durchgeführt. Die dort zur Verfügung 
stehenden Luftbildaufnahmen zeigen 
keine Bombardierungen innerhalb des Plan-
gebietes. 
 
Andere Kampfmittel (Granaten, Panzer-
fäuste, Minen etc.) wurden nicht ausge-
schlossen. 
 
Gegen die vorgesehene Nutzung bestehen 
aus Sicht des Kampfmittelbeseitigungsdiens-
tes des LGLN keine Bedenken. 
 
Die Ausführungen der LGLN sind aus Sicht 
der Stelle 61.4 Kampfmittel im Ergebnis nicht 
nachvollziehbar und falsch.  
 
Richtig sei, dass es im Planungsbereich 
Bombardierungen im 2. Weltkrieg gab. Nach 
der kriegshistorischen Karte der Stadt Braun-
schweig wurden im Planungsbereich Ge-
bäude zerstört bzw. beschädigt durch Ab-
wurfmunition aus dem 2. Weltkrieg.  
 
Zu demselben Ergebnis kommt auch die im 
Auftrag der Stadt Braunschweig von der Luft-
bilddatenbank Dr. Carls durchgeführten ori-
entierenden Auswertung von 2565 Luftbil-
dern.  
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Sofern eine solche kostenpflichtige Luft-
bildauswertung durchgeführt werden soll, 
bitte ich um entsprechende schriftliche 
Auftragserteilung. 
 
(...)“Es kann nicht unterstellt werden, dass 
keine Kampfmittelbelastung im Planungs-
bereich vorliegt.“ 
 
Vorbemerkung: 
Mit der Beteiligung wird den Trägern öf-
fentlicher Belange Gelegenheit zur Stel-
lungnahme im Rahmen ihrer Zuständigkeit 
zu dem jeweiligen konkreten Planverfah-
ren gegeben. Zweck der Stellungnahme ist 
es, der Gemeinde die notwendigen Infor-
mationen für ein sachgerechtes 
und optimales Planungsergebnis zu 
verschaffen. 
 
Planende Gemeinde: Braunschweig 
Verfahren: 107.F-Planänderung  « Ham-
burger Straße - Südost » 
 
Beabsichtigte eigene Planungen und 
Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren 
können: 
 
☐ Im Planungsgebiet sind Kampfmittelbe-
seitigungsmaßnahmen geplant. 
☐ Im Planungsgebiet sind keine Kampfmit-
telbeseitigungsmaßnahmen geplant. 
 
Bedenken und Anregungen aus der 
eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. 
Plan: 
 
☒ Im Planungsgebiet besteht kein 
Kampfmittelverdacht. Gegen die vorge-
sehene Nutzung bestehen keine Beden-
ken. 
 
☐ Im Planungsgebiet besteht Kampfmittel-
verdacht. Eine Gefahrenerforschung 
wird empfohlen. 
 
 

 
 
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men und bei der weiteren Bearbeitung auf 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung be-
rücksichtigt. 
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Stellungnahme 03 
Schreiben des Landesamt für Geoinfor-
mation und Landesvermessung Nieder-
sachsen – Regionaldirektion Braun-
schweig-Wolfsburg – Wertermittlung 
und städtebauliche Bodenordnung 
vom 12.07.2016 

 

 
Zu den Vorhaben werden keine Anregun-
gen oder Bedenken vorgebracht. 

 
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme enthält keine Beiträge, 
die Auswirkungen auf die 107. Änderung des 
FNP haben. 
 

Stellungnahme 04 
Schreiben der Grundstücksgesellschaft 
Braunschweig mbH  
vom 13.07.2016 

Stellungnahme der Verwaltung 

 
Aus Sicht der GGB bestehen dagegen 
keine Bedenken. Interessen der GGB wer-
den nicht berührt. 

 
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme enthält keine Beiträge, 
die Auswirkungen auf die 107. Änderung des 
FNP haben. 
 

Stellungnahme 05 
Schreiben der IHK Braunschweig 
vom 19.07.2016 

Stellungnahme der Verwaltung 

 
... mit der o.g. Flächennutzungsplanände-
rung beabsichtigt die Stadt Braunschweig, 
den bisher als gewerbliche Baufläche dar-
gestellten westlichen Teil des ehemaligen 
BZ-Geländes in eine Sonderbaufläche für 
den großflächigen Einzelhandel umzuwid-
men. Den Planunterlagen zufolge ist auf 
dem Areal die Ansiedlung eines Verbrau-
chermarktes mit einer Verkaufsfläche von 
3.400 m2 und eines Lebensmitteldiscoun-
ters mit einer Verkaufsfläche von 1.000 m2 
avisiert. Gemäß den zuvor erfolgten Ab-
stimmungen sind die genannten Marktgrö-
ßen basierend auf einer gutachterlichen 
Bewertung so gewählt worden, dass keine 
wesentliche Beeinträchtigung der Nahver-
sorgung in den umliegenden, vorhabenre-
levanten Zentralen Versorgungsbereichen 
(insbesondere ZVB Siegfriedviertel, Nibe-
lungenplatz, ZVB Schwarzer Berg und tra-
ditioneller Teil des ZVB Nördliches Ring-
gebiet, Wendenring/Lampestraße) zu be-
fürchten ist. Auch aus unserer Sicht ist es 
geboten, die Funktionsfähigkeit der Nah-
versorgungseinrichtungen in diesen Zent-
ralen Versorgungsbereichen sicherzustel-
len.  
 
Unabhängig davon verbinden sich mit dem 
Einzelhandelsprojekt auf dem ehemaligen 

 
Die IHK äußert im konkreten Bezug zur 107. 
Änderung des FNP aufgrund der Berücksich-
tigung der gutachterlichen Bewertung keine 
Bedenken.  
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BZ-Gelände aber grundlegende Fragen 
bezüglich der Braunschweiger Nahversor-
gungskonzeption. Diese hatten wir bereits 
im Zuge unserer Stellungnahme zur inzwi-
schen erfolgten Änderung des Zentrenkon-
zeptes Einzelhandel mit Datum vom 
28.11.13 angesprochen. Den entsprechen-
den Auszug unseres damaligen Schrei-
bens übersenden wir in der Anlage.  
 
Anlage: 
Auszug aus der IHK-Stellungnahme zur 
Änderung des Zentrenkonzeptes Einzel-
handel vom 28.11.13:  
Ehemaliges BZ-Gelände Hamburger 
Straße:  
Die auf dem Wege einer Ausweitung und 
Aufwertung des Nahversorgungszentrums 
„Nördliches Ringgebiet, Wendenring/Lam-
pestraße" vorgesehene Ansiedlung eines 
Verbrauchermarktes mit einer Verkaufsflä-
che von 3.900 m2 am Standort „Ehemali-
ges BZ-Gelände Hamburger Straße" be-
rührt grundlegende Fragen der Braun-
schweiger Nahversorgungskonzeption. 
Diese bereits zuvor bestehende Konzep-
tion wurde im Jahr 2010 im Zuge der Er-
gänzung des Zentrenkonzeptes Einzelhan-
del um das „Standortkonzept Zentrale Ver-
sorgungsbereiche" aufgearbeitet und mit 
der Ausweisung von zentralen Versor-
gungsbereichen in ein räumliches Raster 
gegossen. Kennzeichnend für die Braun-
schweiger Nahversorgungskonzeption ist 
dabei die Zielvorstellung, wonach mög-
lichst alle Stadtteile über eine Nahversor-
gungseinrichtung idealerweise in fußläufi-
ger, zentraler Lage verfügen sollen (Bei-
spiele: Siegfriedviertel/Nibelungenplatz o-
der Südstadt/Welfenplatz). Dies bedingt, 
dass die einzelnen Nahversorgungsein-
richtungen eine überschaubare Größen-
ordnung und einen dementsprechend be-
grenzten Einzugsbereich nicht überschrei-
ten dürfen, um Nahversorgungseinrichtun-
gen in benachbarten Stadtteilen nicht in 
Bedrängnis zu bringen. Lediglich in sehr 
dicht besiedelten Stadtteilen sind in den je-
weiligen Stadtteilzentren auch größere 
Nahversorgungseinrichtungen möglich 
(Beispiele: Weststadt/Zentrum Elbestraße 
oder Gel/er Straße/Weißes Ross).  
Das Vorhaben am Standort „Ehemaliges 
BZ-Gelände Hamburger Straße" muss als 
eine grundlegende Abkehr von dieser auf 
kleinteilige, dafür aber möglichst flächen-
deckende und bevölkerungsnahe Versor-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die dem Schreiben der IHK beigefügte An-
lage bezieht sich auf die grundsätzliche 
stadtweite Zielrichtung des Zentrenkonzep-
tes der Stadt Braunschweig. Auf Ebene der 
vorliegenden Bauleitplanung zur Errichtung 
zweier Nahversorger an der Hamburger 
Straße wird den Vorgaben der IHK hinsicht-
lich der konkreten Auswirkungen auf benach-
barte Versorgungsbereiche vollumfänglich 
Rechnung getragen.   
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme enthält keine Beiträge, 
die Auswirkungen auf die 107. Änderung des 
FNP haben. 
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gungseinrichtungen ausgerichteten Nah-
versorgungskonzeption gewertet werden. 
So ist auch gemäß dem für das Projekt 
vorliegenden GfK-Gutachten davon auszu-
gehen, dass ein Verbrauchermarkt mit ei-
ner Verkaufsfläche von 3. 900 m2 rechne-
risch ein Bevölkerungspotential von ca. 8. 
800 Personen vollständig versorgt. Da die 
Versorgung der Bevölkerung in der Reali-
tät nicht vollständig durch einen einzelnen 
Markt, sondern durch mehrere Versor-
gungseinrichtungen erfolgt, greift der tat-
sächliche Einzugsbereich eines 3. 900 m2 
großen Marktes tatsächlich erheblich wei-
ter. Das dieser Größenordnung entspre-
chende Bevölkerungspotential ist in der 
nahversorgungsrelevanten Umgebung des 
Standortes jedoch nicht vorhanden. Auch 
die im nördlichen Ringgebiet geplanten 
Wohngebietserweiterungen lassen das 
Nachfragepotential keinesfalls so stark an-
steigen, dass sich das zu erwartende 
Missverhältnis zwischen lokalem Ange-
bots- und Nachfragepotential auflösen 
würde. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
die Bevölkerung im Umfeld des Standortes 
bereits heute als sehr gut versorgt gelten 
kann (z.B. durch den Real-Markt an der 
Hamburger Straße, den REWE-Markt am 
Wendenring, den Aldi-Markt am Mittelweg, 
etc.). Der geplante Verbrauchermarkt auf 
dem ehemaligen BZ-Gelände wird seine 
Wirksamkeit also deutlich über das nähere 
Umfeld hinaus entfalten. Wie in der Vor-
lage zu Recht erwähnt wird, spricht dafür 
nicht zuletzt auch seine verkehrsgünstige 
Lage an der Hamburger Straße. 
 
Stellungnahme 06 
E-Mail der Deutschen Telekom Technik 
GmbH 
vom 11.07.2016 

Stellungnahme der Verwaltung 

 
Die Telekom-Deutschland GmbH (nachfol-
gend Telekom genannt) als Netzeigentü-
merin und Nutzungsberechtigte i.S.v. § 68 
Abs. 1 TKG – hat die Deutsche Telekom 
Technik GmbH beauftragt und bevoll-
mächtigt, alle Rechten und Pflichten der 
Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle 
Planverfahren Dritter entgegenzunehmen 
und dementsprechend die erforderlichen 
Stellungnahmen abzugeben. Zu der o.g. 
Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
Im Planbereich befinden sich Telekommu-
nikationseinrichtungen der Telekom. Die 
Belange der Telekom – z.B. das Eigentum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach den zur frühzeitigen Beteiligung nach 
§ 4 (1) BauGB eingegangenen Plänen liegen 
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der Telekom, die ungestörte Nutzung ihres 
Netzes sowie ihre Vermögensinteressen – 
sind betroffen. 
Der Bestand und der Betrieb der vorhan-
denen TK-Linien müssen weiterhin ge-
währleistet bleiben. 
Für zukünftige Erweiterungen des Tele-
kommunikationsnetzes sind in allen Ver-
kehrswegen geeignete und ausreichende 
Trassen für die Unterbringung der Tele-
kommunikationslinien der Telekom vorzu-
sehen. 

die Telekommunikationsleitungen, die ent-
lang der Hamburger Straße verlaufen auf öf-
fentlicher Verkehrsfläche und damit nicht im 
Geltungsbereich der 107. FNP-Änderung. 
 
 
 
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Die Stellungnahme enthält keine Bei-
träge, die Auswirkungen auf die 107. Ände-
rung des FNP haben. 
 

Stellungnahme 07 
Schreiben des Staatlichen Gewerbeauf-
sichtsamt Braunschweig 
vom 11.07.2016 

Stellungnahme der Verwaltung 

 
Zu den von hier wahrzunehmenden Belan-
gen möchte ich Ihnen folgende Hinweise 
geben: 
 
Es wird darauf hingewiesen, das in der 
Nähe des geplanten Gebietes / Bauvorha-
bens ein Betriebsbereich im Sinne der 
Störfall-Verordnung (Firma Braunschwei-
ger Versorgungs AG, Heizkraftwerk Mitte, 
Reiherstr. 3, 38114 Braunschweig) exis-
tiert.  
In diesem Zusammenhang wird die Würdi-
gung des § 50 BlmSchG unter Berücksich-
tigung des Leitfadens KAS -18 der Kom-
mission für Anlagensicherheit beim BMU 
„Empfehlungen für Abstände zwischen Be-
triebsbereichen nach Störfall-Verordnung 
und schutzwürdigen Gebieten im Rahmen 
der Bauleitplanung-Umsetzung des § 50 
BlmSchG" empfohlen."  

 
In der Nähe des Bauvorhabens existiert ein 
Betriebsbereich im Sinne der Störfall-Verord-
nung. Die Würdigung des § 50 BlmSchG un-
ter Berücksichtigung Leitfadens KAS – 18 
der Kommission für Anlagensicherheit beim 
BMU wird empfohlen.  
 
Im Geltungsbereich der vorliegenden Flä-
chennutzungsplanänderung werden unter 
anderem eine gewerbliche Baufläche sowie 
eine Sonderbaufläche mit der besonderen 
Zweckbestimmung „Großflächiger Einzelhan-
del“ festgesetzt.  
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 
wird ein Sondergebiete für großflächigen 
Einzelhandel geplant.  Die Sondergebiete für 
großflächigen Einzelhandel  entsprechen 
nach Punkt 2.1.2 a) des Leitfadens KAS-18 
einem schutzwürdigen Gebiet. Für die sich 
aus der Darstellung der gewerblichen Bauflä-
che ergebenden Nutzungen wie z. B. für die 
Büronutzungen des Bestandsgebäudes wä-
ren trotz der Festsetzung eines Gewerbege-
bietes aufgrund der hohen Aufenthaltsqoute 
von Personen die gleichen Sicherheitskrite-
rien anzuwenden. 
 
In einem Gespräch anlässlich der hier in 
Rede stehenden Planungen zwischen Ver-
tretern des Gewerbeaufsichtsamtes und der 
Abteilung vorbereitende Bauleitplanung am 
27. Juni 2011 wurde die Behandlung von 
Störfallbetrieben thematisiert. 
 
Hierbei wurde für bestehende Betriebe (Alt-
anlagen) festgelegt, dass sich die Schutz-
zone nach der konkret vorhandenen Situa-
tion bemisst. Dies wurde explizit an diesem 
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Projekt besprochen, es wurde der Ammoni-
aktank im nordwestlichen Betriebsbereich als 
relevanter Gefahrstoff seitens des Gewerbe-
aufsichtsamtes benannt. Die gemäß KAS 
einzuhaltenden Schutzzone liegt innerhalb 
eines Radius von 400 m um den Gefahren-
ort. Der Geltungsbereich des der 107. FNP-
Änderung und des HA 132 liegen außerhalb 
dieser Schutzzone. 
 
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise der Stellungnahme werden zur 
Kenntnis genommen. Sie enthält keine Bei-
träge, die Auswirkungen auf die 107. Ände-
rung des FNP haben. 
 

Stellungnahme 08 
Schreiben der Braunschweiger-Ver-
kehrs-GmbH  
vom 03.08.2016 

Stellungnahme der Verwaltung 

 
Belange des öffentlichen Personenver-
kehrs scheinen von der Änderung nicht 
betroffen zu sein. Sonstige Bedenken oder 
Anregungen erheben wir nicht. 

 
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahmen enthalten keine Bei-
träge, die Auswirkungen auf die 107. Ände-
rung des FNP haben. 
 

Stellungnahme 09 
Schreiben des Einzelhandelsverband 
Harz-Heide e.V. 
vom 24.08.2016 

Stellungnahme der Verwaltung 

 
Der gutachterlichen Stellungnahme ist zu 
entnehmen, dass das Planvorhaben dann 
den Zielen und Grundsätzen des Zentren-
konzeptes Einzelhandel entspricht, wenn 
eine Neuabgrenzung des Zentralen Ver-
sorgungsbereiches Nördliches Ringgebiet, 
Wendenring/Larnpestraße erfolgt (Seite 33 
rechte Spalte des Gutachtens). An anderer 
Stelle des Gutachtens (Seite 37/38) findet 
sich die weitere Aussage der CIMA Bera-
tung + Management GmbH, dass die im 
Landesraumordnungsprogramm Nieder-
sachsen geforderte Lage in einem engen 
räumlichen und funktionalen Zusammen-
hang mit einem Zentralen Versorgungsbe-
reich (Integrationsgebot) unter Berücksich-
tigung der Empfehlung der Neuabgren-
zung des Zentralen Versorgungsbereiches 
Nördliches Ringgebiet, Wendenring/ Lam-
pestraße als erfüllt angesehen werden 
kann.  
 
Dass eine Veränderung mit Blick auf die 
Vorgaben des Zentrenkonzeptes Einzel-
handel und des dieses ergänzenden 

 
 
 
 
 
 
An gleicher Stelle (Seite 33) wird die Siche-
rung der Versorgungsfunktion für die neu 
entstehenden Wohngebiete unter Erhalt der 
bestehenden Versorgungsfunktionen im 
Kontext des Braunschweiger Zentrenkonzep-
tes positiv bewertet. 
 
Die Neuabgrenzung des zentralen Versor-
gungsbereiches ist durch den Ratsbeschluss 
vom 04. Februar 2014 erfolgt. 
 
Das Integrationsgebot, wie in LROP und 
RROP vorgegeben, wird erfüllt. 
 
 
 
 
Die Anpassung oder Änderung des Zentren-
konzeptes Einzelhandel für den Bereich er-
folgte bereits im Februar 2014. Die Planung 
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Standortkonzepts „Zentrale Versorgungs-
bereiche" mit dem Planvorhaben einherge-
hen soll, ergibt sich jedoch - soweit er-
sichtlich - nicht aus den uns zur Verfügung 
gestellten Planunterlagen, sodass nach 
den Feststellungen des Gutachters das 
Planvorhaben nicht im Einklang mit den 
gegenwärtig geltenden diesbezüglichen 
Vorgaben stehen dürfte.  
 
Wie aus unserer Korrespondenz mit der 
Stadt Braunschweig in anderem Zusam-
menhang betreffend Planungen der Ver-
waltung zur Veränderung des Zentrenkon-
zeptes Einzelhandel oder des Standort-
konzeptes „Zentrale Versorgungsbereiche" 
hier bekannt ist, ist an eine Änderung der 
entsprechenden Vorgaben von Seiten der 
Stadt Braunschweig nicht gedacht (s. 
Schreiben der Stadt Braunschweig vom 
21.06.2016, Az.: 61.5-F). 

befindet sich insofern sowohl mit den Vorga-
ben der Raumordnung als auch mit dem 
Zentrenkonzept Einzelhandel in Einklang. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Neuabgrenzung des Zentralen Versor-
gungsbereichs Nördliches Ringgebiet, Wen-
denring / Lampestraße wird redaktionell in 
der nächsten Überarbeitung des Zentrenkon-
zeptes entsprechend dem Ratsbeschluss 
vom Februar 2014 nachvollzogen.  
 
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahmen enthalten keine Bei-
träge, die Auswirkungen auf die 107. Ände-
rung des FNP haben. 
 

Stellungnahme 10 
Schreiben der LEA Gesellschaft für 
Landeseisenbahnaufsicht mbH 
vom 08.08.2016 

Stellungnahme der Verwaltung 

 
Die Unterlagen zu der o.g. Bauleitplanung 
der Stadt Braunschweig haben wir durge-
sehen. Nördlich des Geltungsbereiches er-
laufen die nichtöffentlichen Bahnanlagen 
der Hafenbetriebsgesellschaft Braun-
schweig mbH. 
 
Vorab zur Information: Die Hafenbetriebs-
gesellschaft Braunschweig mbH beabsich-
tigt in Kürze in diesem Bereich ein Teil-
stück der Anschlussbahn der Braun-
schweiger Versorgungs AG & Co. KG, 
Heizkraftwerk Mitte, zu übernehmen. Die 
Bahnanlagen der Hafenbetriebsgesell-
schaft Braunschweig mbH verlaufen dann 
vom Werkstor des Heizkraftwerkes Mitte, 
westlich der Hamburger Straße, bis zur 
Ausweichanschlussstelle Braunschweig-
Nordkurve. Falls noch nicht erfolgt, bitten 
wir Sie die Hafenbetriebsgesellschaft 
Braunschweig mbH an diesem Verfahren 
zu beteiligen. 
 
Aus eisenbahntechnischer Sicht bestehen 
gegen die 107. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Braunschweig 
keine Einwände. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahmen enthalten keine Bei-
träge, die Auswirkungen auf die 107. Ände-
rung des FNP haben. 
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Stellungnahme 11 
Schreiben der Stadtentwässerung 
Braunschweig GmbH – SE-BS vom 
11.07.2016 

Stellungnahme der Verwaltung 

 
Die Einrichtung der Anlagen zur Grund-
stücksentwässerung ist zu gegebener Zeit 
im Verlauf des Planverfahrens mit unserer 
Grundstücksentwässerungsabteilung ab-
zustimmen.  
 

 
Vorschlag der Verwaltung: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Stellungnahmen enthalten keine Bei-
träge, die Auswirkungen auf die 107. Ände-
rung des FNP haben. 

Stellungnahme 12 
Schreiben des Eisenbahnbundesamt 
vom 12.07.2016 

Stellungnahme der Verwaltung 

 
Das Eisenbahnbundesamt ist die zustän-
dige Planfeststellungsbehörde für die Be-
triebsanlagen und die Bahnfernstromlei-
tungen (Eisenbahninfrastruktur) der Eisen-
bahnen des Bundes. Es prüft als Träger 
öffentlicher Belange, ob die zur Stellung-
nahme vorgelegten Planungen bzw. Vor-
haben die Aufgaben nach § 3 des Geset-
zes über die Eisenbahnverkehrsverwal-
tung des Bundes (Bundeseisenbahnver-
kehrsverwaltungsgesetz – BEVVG) berüh-
ren. 
 
Die Belange der Eisenbahnbundesamtes 
werden von der 107. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes ausreichend berück-
sichtigt. Insofern bestehen keine Beden-
ken. 
 
Bitte beachten Sie, dass das Eisen-Bahn-
bundesamt nicht die Vereinbarkeit der Ei-
senbahnbetriebsanlagen und der 
Bahnstromfernleitungen (DB Netz AG und 
DB Energie GmbH) prüft. Die Betreiber 
dieser Anlagen sind möglicherweise be-
troffen. Daher werden die gebotenen Be-
teiligungen empfohlen, sofern sie nicht be-
reits stattfinden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Verwaltung: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Stellungnahmen enthalten keine Bei-
träge, die Auswirkungen auf die 107. Ände-
rung des FNP haben. 
 

Stellungnahme 13 
Schreiben der tennet TSO GmbH vom 
20.07.2016 

Stellungnahme der Verwaltung 

 
Die Planung berührt keine von uns wahr-
zunehmenden Belange. Es ist keine Pla-
nung von uns eingeleitet oder beabsichtigt. 
  

 
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahmen enthalten keine Bei-
träge, die Auswirkungen auf die 107. Ände-
rung des FNP haben. 
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Stellungnahme 14 
Email der vodafon KabelDeutschland 
GmbH vom 25.07.2016 

Stellungnahme der Verwaltung 

 
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafon Ka-
bel Deutschland GmbH gegen die von 
Ihnen geplante Maßnahme keine Ein-
wände geltend macht. 
  

 
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahmen enthalten keine Bei-
träge, die Auswirkungen auf die 107. Ände-
rung des FNP haben. 

Stellungnahme 15 
Email der Stadtheimatpflegerin M. Wen-
deroth vom 04.08.2016 

Stellungnahme der Verwaltung 

 
Gegen die 107. Änderung sowie für die 
Aufstellung des Bebauungsplanes HA 132 
(Hamburger Straße Südost) bestehen aus 
heimatpflegerischer Sicht keine Einwände. 
  

 
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahmen enthalten keine Bei-
träge, die Auswirkungen auf die 107. Ände-
rung des FNP haben. 
 

Stellungnahme 16 
Schreiben der Deutsche Bahn AG DB 
Immobilien vom 05.08.2016 

Stellungnahme der Verwaltung 

 
Gegen die zuvor bezeichnetet Bauleitpla-
nung bestehen bei Beachtung / und Ein-
haltung des nachfolgenden Bedingungen / 
Auflagen und Hinweise aus Sicht der DB 
AG und ihrer Konzernunternehmen keine 
Bedenken. 
 

 
Vorschlag der Verwaltung:: 
Die Stellungnahmen enthalten keine Bei-
träge, die Auswirkungen auf die 107. Ände-
rung des FNP haben. 
 

Stellungnahme 17 
Schreiben der BS-Netz GmbH vom 
08. August 2016 

Stellungnahme der Verwaltung 

 
Zum oben genannten Bebauungsplan und 
der 107. Änderung des Flächennutzungs-
planes nehmen wir für die Sparten Strom- 
Gas- und Wasserversorgung sowie Be-
triebstelefon wie folgt Stellung: 
 
Die aufgeführten Gas-, Wasser- und 
Stromversorgungsleitungen sowie die 
Kommunikationsleitungen stehen im Ei-
gentum der Braunschweiger Versorgungs 
AG & Co. KG. 
Die Braunschweiger Netz GmbH ist der 
Betreiber der oben genannten Versor-
gungsleitungen. 
 
Stromversorgung: 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Hamburger Straße Südost HA 132 verlau-
fen nördlich und südlich der Grundstücks-
grenzen 20kV Leitungen, die Erhalten blei-
ben müssen. Diese sind dinglich gesichert 
und sind entsprechend Ihrer Eintragung 
des Schutzstreifens freizuhalten. Die Be-
standsleitungen dürfen nicht überbaut oder 
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mit tiefwurzelnden Gehölzen bepflanzt 
werden. 
Zur Versorgung der geplanten gewerbli-
chen Gebäude (Einzelhandel) sind nach 
Leistungsbedarf voraussichtlich zwei 20kV 
Stationen auf der Fläche vorzusehen. Bei 
eigenständigen Gebäuden für die Orts-
netzstation sind Stellflächen von 4m x 6m 
vorzuhalten. 
Die Flächen sind nahe der Anschluss-
räume von E-Center und Aldi vorzusehen. 
Die Lage der Räume ist in den übermittel-
ten Daten nicht aufgeführt. Alternativ 
sind Räume, die den technischen Anforde-
rungen für elektrische Betriebsräume 
entsprechen in die Gebäude mit einzupla-
nen. 
 
Die 20kV Station Bestandsanlage für das 
Bürogebäude im Norden des Grundstü-
ckes ist beizubehalten. Soweit im Einzel-
nen die elektrische Versorgung der Ge-
werbeeinheiten abgestimmt ist, können 
konkrete Angaben zum Netzausbau erfol-
gen. 
 
Für den Fall das zukünftig die Liegen-
schaften über das Niederspannungsnetz 
versorgt werden sollen, ist die Errichtung 
einer neuen Ortsnetzstation im Bereich der 
geplanten Bebauung erforderlich. 
 
Gas- und Wasserversorgung: 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Hamburger Straße Südost HA132 befindet 
sich ein Wasserübergabeschacht für die 
Versorgung der auf dem Grundstück vor-
handenen Infrastruktur. Die weitere Nut-
zung oder ein Rückbau ist durch den Er-
schließungsträger mit dem technischen 
Kundenservice der Braunschweiger Netz 
GmbH zu klären. Weitere Anlagen der 
Gas- und Wasserversorgung sind nicht 
vorhanden. 
 
Die Bestandsleitungen dürfen nicht 
überbaut oder mit tiefwurzelnden Gehöl-
zen bepflanzt werden. 
 
Die Versorgung des geplanten Vollsorti-
menters sowie der bestandserhaltenden 
Büronutzung mit Trinkwasser und gegebe-
nenfalls Gas ist aus dem vorhandenen 
Versorgungsnetz in den östlichen Neben-
anlagen der Hamburger Straße möglich. 
 
Betriebstelefon: 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
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Hamburger Straße Südost HA132 befin-
den sich Anlagen des Fernmeldenetzes. 
Für das Baugebiet ist eine Breitbandver-
sorgung mittels Glasfaser vorgesehen.  
 
Eine Aussage über die spätere Versor-
gung der Grundstücke ist abhängig von 
der geplanten Bebauung (Anzahl der WE, 
Lage der Hausanschlussräume) und kann 
erst im Zuge der Ausführungsplanung kon-
kretisiert werden. Die Bestandsleitungen 
des Fernmeldenetzes dürfen nicht über-
baut oder mit tiefwurzelnden Gehölzen be-
pflanzt werden. Zur Durchführung aller 
notwendigen Arbeiten muss die Versor-
gungstrasse jederzeit im erforderlichem 
Umfang zugänglich sein. Ist ggf. durch 
eine Umgestaltung oder Neubau eine Um-
legung der Bestandsleitungen erforderlich, 
sind diese in eine rechtlich zu sichernde 
Versorgungstrasse umzulegen. 
Für die o.g. Versorgungsleitungen sind 
das Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu hal-
ten und in weiterführenden Planungen be-
rücksichtigt werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Verwaltung: 
Sämtliche Inhalte der Stellungnahme bezie-
hen sich nicht auf die Inhalte der 107. Ände-
rung des FNP sondern auf die Inhalte der 
verbindlichen Bauleitplanung,  
 
Die Stellungnahmen enthalten daher keine 
Beiträge, die Auswirkungen auf die 107. Än-
derung des FNP haben. 
 

Stellungnahme 18 
Schreiben der Avacon AG  
vom 11.08.2016 

Stellungnahme der Verwaltung 

 
Im Anfragebereich befinden sich keine 
Versorgungsanlagen von Avacon / Purena 
GmbH / WEVG GmbH & Co KG / HSN 
Magdeburg. 
 
Bitte beachten Sie, dass die Markierung 
dem Auskunftsbereich entspricht und die-
ser einzuhalten ist. 
 
Auskunftsbereich 38114  
Braunschweig  
OT Braunschweig,  
Hamburger Straße  
 
Achtung: Im o.g. Auskunftsbereich können 
Versorgungsanlagen liegen, die nicht in 
der Rechtsträgerschaft der oben aufge-
führten Unternehmen liegen. 
 

 
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Die Stellungnahmen enthalten keine 
Beiträge, die Auswirkungen auf die 107. Än-
derung des FNP haben. 
 

 



  Anlage 4 
  

 
 
 
 
107. Änderung des Flächennutzungsplan        „Hamburger Straße Südost“ 
Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit  
gemäß § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 31.03.2017 bis 02.05.2017 
 

 
Stellungnahme 01 
BUND Bund für Umwelt und Natur-
schutz Deutschland e. V. 
Schreiben vom 02.05.2017 

Stellungnahme der Verwaltung 

Unter 3.3 wird eine deutliche Verbesse-
rung der Naherholungsmöglichkeiten her-
vorgehoben.  
 
Der überplante Bereich weist einen hohen 
Flächenanteil mit parkähnlichem Charak-
ter auf. Dieser ist nur bedingt öffentlich zu-
gänglich, aber die im Norden geplante öf-
fentliche Grünfläche ist derartig klein, dass 
nicht von einer deutlichen Verbesserung 
gesprochen werden kann. Entsprechend 
sind kleinklimatische Auswirkungen wie in 
4.3.2b aufgeführt zu erwarten.  
 
Unter 4.3.4b wird festgestellt, dass keine 
Kompensation der Parkfläche vor Ort 
möglich ist, da die Fläche durch Park-
plätze und Gebäude bebaut wird. Die Ver-
siegelung und der Flächenverbrauch 
durch die Anlage von Parkplätzen sind 
nach Ansicht des BUND durchaus ver-
meidbar. Hier sind verschiedene Strate-
gien denkbar: der Bau eines weiteren 
Parkdecks oder die Integration in die Ein-
kaufzentren als zusätzliche Etage.  
 
Auf diese Weise könnte ein deutlicher Ge-
winn für die Naherholung, aber auch für 
den Klimaschutz erreicht werden.  
 
Darüber hinaus konnten in diesem Früh-
jahr bei sonniger Witterung zahlreiche erd-
bewohnende Bienen auf den noch vorhan-
den Rasenflächen beobachtet werden. 
Daneben flogen auch Vertreter aus der 
Familile der Wollschweber (Bombyliidae). 
Alle Bienen und Hummeln sind nach der 
Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) 
besonders geschützt. Diese früh fliegen-
den Arten haben jetzt bereits ihre Gelege 
für die nächste Generation im Boden an-
gelegt. Die sich aus den Eiern entwickeln-
den Tiere überwintern als Imago und 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unter 4.3.4b wird beschrieben, dass ein Aus-
gleich am Standort nicht möglich ist. Die 
Festlegung des Anteils versigelter Fläche ist 
nicht Gegenstand der Darstellungen des Flä-
chennutzungsplans. Die vorgeschlagenen Al-
ternativen wurden daher auf Ebene der ver-
bindlichen Bauleitplanung geprüft. Dem ent-
sprechend wurden die Anforderungen an die 
Stellplatzanzahl von Bestand und Planung 
auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 
verwaltungsintern geprüft. Eine wie in der 
Stellungnahme vorgeschlagene Erhöhung 
der Parkpalette ist durch die notwendige Er-
höhung städtebaulich aber nicht vertretbar. 
 
 
Im Rahmen des parallel verlaufenden Bau-
leitplanverfahrens HA 132, Hamburger 
Straße Südost, wurden im Rahmen des 
Grünordnerischen Fachbeitrages im Sommer 
2014 naturschutzfachliche Kartierungen und 
Artenschutzrechtliche Bewertungen vorge-
nommen, eine Eingriffs-Ausgleichsbilanzie-
rung sowie die Planung von Ausgleichsmaß-
nahmen in Abstimmung mit der Unteren Na-
turschutzbehörde durchgeführt. Die ange-
führten Arten wurden nicht angetroffen. 
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schlüpfen im nächsten Frühjahr. Erdarbei-
ten im Bereich Gelege zerstören die sich 
dort entwickelnde Population. Es sind ge-
eignete Massnahmen zum Erhalt der Po-
pulationen vorzusehen.  
 
Unter 6 wird festgestellt, dass die vorgese-
hene Planung mit einer nachhaltigen städ-
tebaulichen Entwicklung die soziale, wirt-
schaftliche und umweltschützende Anfor-
derung auch in Verantwortung gegenüber 
künftiger Generationen vereinbar sein 
wird.  
 
In Verantwortung gegenüber nachfolgen-
den Generationen und um den Zielen der 
Bundesrepublik Deutschland in Bezug auf 
den Klimaschutz und die damit in enger 
Verbindung stehende Forcierung von 
Energieeffizienzmaßnahmen gerecht zu 
werden, vertritt der BUND die Ansicht, 
dass der Verbrauch von Primärenergie in 
den Bebauungsplänen der Stadt Braun-
schweig geregelt sein muss. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anmerkung bezieht sich auf gewünschte 
Regelungen auf Ebene des Bebauungspla-
nes. Für die Darstellungen des FNP ist die 
Anmerkung daher nicht anwendbar.  
 
Ergänzend ist anzumerken, dass der Ver-
brauch der Primärenergie im Rahmen der 
Bauantragsverfahren für die Gebäude the-
matisiert und entsprechend der geltenden 
Anforderungen nachzuweisen sein wird. Für 
den Primärenergieverbrauch der Infrastruk-
turmaßnahmen existiert momentan kein Re-
gelungsverfahren. 
 
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme enthält keine Beiträge, 
die Auswirkungen auf die Änderung des Flä-
chennutzungsplanes haben. 
Die Planung wird nicht geändert. 
 

Stellungnahme 02 
Schreiben der tennet GmBH  
vom 26.04.2017 

Stellungnahme der Verwaltung 

 
Die Planung berührt keine von uns wahr-
zunehmenden Belange. Es sind keine Pla-
nungen von uns eingeleitet oder beabsich-
tigt. 
 
Zur Vermeidung von Verwaltungsaufwnd 
bitten wir Sie, uns an diesem Verfahren 
nicht weiter zu beteiligen. 
 

 
 
 
 
 
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme enthält keine Beiträge, 
die Auswirkungen auf die Änderung des Flä-
chennutzungsplanes haben. 
Die Planung wird nicht geändert. 
 
 

  



- 3 - 
 

Stellungnahme 03 
Schreiben der Avacon  
vom 01.06.2017 

Stellungnahme der Verwaltung 

 
Im Anfragebereich befinden sich keine 
Versorgungsanlagen von Avacon AG/ Pu-
rena GmbH / WEVG GmbH & Co KG/ 
HSN GmbH Magdeburg.  
 
Bitte beachten Sie, dass die Markierung 
dem Auskunftsbereich entspricht und die-
ser einzuhalten ist. 
 
Achtung:  
Im o. g. Auskunftsbereich können Versor-
gungsanlagen liegen, die nicht in der 
Rechtsträgerschaft der oben aufgeführten 
Unternehmen liegen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme enthält keine Beiträge, 
die Auswirkungen auf die Änderung des Flä-
chennutzungsplanes haben. 
Die Planung wird nicht geändert. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
 

Stellungnahme 04 
Schreiben von vodafonKable Deutsch-
land GmbH  
vom 02.05.2017 

Stellungnahme der Verwaltung 

 
Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 
06.04.2017. Wir teilen Ihnene mit, dass die 
Vodafon Kabel Deutschland GmbH gegen 
die von Ihnen geplante Maßnahme keine 
Einwände geltend macht. 
 
In Ihem Planbereich befinden sich Tele-
kommunikationsanlagen unseres Unter-
nehmens. Bei objektkonkreten Bauvorha-
ben im Plangebiet werden wir dazu eine 
Stellungnahme mit entsprechender Aus-
kunft über unseren konkreten Leitungsbe-
stand abgeben. 
 

 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme enthält keine Beiträge, 
die Auswirkungen auf die Änderung des Flä-
chennutzungsplanes haben.  
Die Planung wird nicht geändert. 
 
 

Stellungnahme 05 
Schreiben des Amtes für regionale  
Landesentwicklung 
vom 26.04.2017 

Stellungnahme der Verwaltung 

 
Die 107. Flächennutzungsplanänderung 
der Stadt Braunschweig, die sich zur Zeit 
in der öffentlichen Auslegung 
gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
befindet, ist in der Begründung zu bean-
standen. Gem. § 1 Abs. 4 BauGB sind die 
Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung 
anzupassen. Eine Auseinandersetzung ist 
in der Begründung zur Flächennutzungs-
planänderung nicht zu erkennen. 
 
In der Begründung zum Bauleitplanentwurf 
sind nach § 2 a BauGB die Ziele, Zwecke 
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und wesentliche Auswirkungen des Bau-
leitplans darzulegen. Hierzu gehören auch 
Ausführungen über die Beachtung der 
Ziele der Raumordnung.  
 
Die Begründung der 107. Änderung des 
Flächennutzungsplanes setzt sich unzu-
reichend mit den Belangen der Raumord-
nung auseinander.  
 
Unter Punkt 1 „Rechtsgrundlagen“ fehlt die 
Benennung des ROG/NROG sowie des 
Landes-Raumordnungsprogramms Nie-
dersachsen (LROP). Ich weise daraufhin, 
dass das zugrunde gelegte LROP 2012 
zuletzt im Jahr 2017 im Kapitel 2.3 „Ent-
wicklung der Versorgungsstrukturen des 
Einzelhandels“ geändert wurde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Punkt 2.2 „Raumordnungsvorgaben“ 
fehlt eine Auseinandersetzung mit den 
Vorgaben des LROP zu großflächigem 
Einzelhandel. Vorhaben, die Einzelhan-
delsgroßprojekte im Sinne des LROP sind, 

 
 
 
 
 
 
Die Begründung wurde, wie unten beschrie-
ben, ergänzt. 
 
 
 
Zur Aufnahme des ROG und des NROG in 
die Rechtsgrundlagen: 
Auf der Ebene des Flächennutzungsplanes 
werden die Ziele der Raumordnung, wie sie 
im RROP formuliert sind, gem. § 1 (4) 
BauGB berücksichtigt. Im ROG und im 
NROG werden die allgemeinen Vorschriften 
zur Aufstellung von Raumordnugnsplänen, 
Bindungswirkung sowie die Instrumente der 
Raumordnung beschrieben. Diese Inhalte 
sind insofern keine Rechtsgrundlagen für die 
kommunale Bauleitplanung. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
 
Zur Aufnahme des RROP und des LROP in 
die Rechtsgundlagen: 
 
Das RROP, in dem die Ziele der Raumord-
nung auf der dem FNP übergeordneten Pla-
nungsebene verbindlich formuliert sind, 
wurde in die Rechtsgundlagen aufgenom-
men. 
 
Für die 107. Änderung wurde auch das 
LROP in die Rechtsgrundlagen aufgenom-
men, da es nach der letzten Änderung des 
LROP Ziele formuliert, die so noch nicht im 
RROP dargestellt sind, gleichwohl in diesem 
Fall aber zu beachten sind. 
  
Nach Aktualisierung des RROP im Bereich 
"Einzelhandel" sind die darin formulierten 
Ziele für die kommunale Bauleitplanung der 
Stadt Braunschweig verbindlich. Eine zusätz-
liche Aufführung der im LROP formulierten 
Ziele zum Einzelhandel ist dann, im Sinne 
der Abschichtung, nicht mehr erforderlich. 
 
Dem Hinweis wie oben beschrieben gefolgt. 
 
Die Begründung wurde entsprechen überar-
beitet und mit den jeweiligen Ausführungen 
zu den Geboten ergänzt. 
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sind nur zulässig, wenn alle Ziele des 
LROP erfüllt sind und dies in der Begrün-
dung dargelegt wird. Flächennutzungs- 
und Bebauungspläne, die Einzelhandels-
vorhaben ermöglichen, haben dem Kon-
gruenzgebot, dem Konzentrationsgebot, 
dem Integrationsgebot, dem Abstim-
mungsgebot und dem Beeinträchtigungs-
verbot zu entsprechen. Dies ist in der Be-
gründung nachvollziehbar darzulegen. 
Ferner ist auf die Vorgaben des Regiona-
len Raumordnungsprogramms für den 
Großraum Braunschweig zum großflächi-
gen Einzelhandel einzugehen.  
 
Auch die Auseinandersetzung mit dem 
Zentrenkonzept der Stadt Braunschweig 
ist in der Begründung darzulegen, da nach 
dem Zentrenkonzept zentralrelevante Vor-
haben vorrangig innerhalb und nicht au-
ßerhalb der zentralen Versorgungsberei-
che anzusiedeln sind. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Zentrenkonzept wurde berücksichtigt, 
die Anpassung des Zentrenkonzeptes in die-
sem Bereich – Erweiterung des Nahversor-
gungszentrums „Nördliches Ringgebiet, 
Wendenring/Lampestraße“ um den Bereich 
des ehemaligen BZ-Geländes und Aufwer-
tung zu einem „Stadtteil-B-Zentrum“ durch 
den Ratsbeschluss vom 04.02.2014 – in der 
Begründung ausgearbeitet. 
 
Vorschlag der Verwaltung: 
Den relevanten Hinweisen der Stellung-
nahme wurde wie oben beschrieben gefolgt 
und die Begründung dementsprechend er-
gänzt.  
 
Die ergänzten Passagen sind in der Anlage 2 
(Begründung) grau hinterlegt. 
 
Inhalte der Planung sind hiervon nicht betrof-
fen. 
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